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weise in Nordrhein-Westfalen auf eine  

Vereinbarung von 1968 zurück, in  

Baden-Württemberg auf das Jahr 1989. 

Danach sind insbesondere in den Jah-

ren nach Einführung der P�egeversiche-

rung 1995 in allen Bundesländern mehr 

oder weniger nur Fortschreibungen und 

/oder Anpassungen dieser alten Richt-

werte erfolgt. Zuletzt schließlich kam es 

zu weitgehend „budgetneutralen“ Um-

rechnungen von P�egestufen auf P�ege-

grade.

Flickenteppich der Gegenwart
Die Gegenwart ist von einem Flicken-

teppich aus unterschiedlichsten Perso-

nalschlüsseln geprägt (siehe Abbildung 1 

auf Seite 19), die nicht nur über die Gren-

zen der Bundesländer hinweg teilweise 

ganz erheblich voneinander abweichen, 

sondern auch innerhalb der Länder, o� 

von Einrichtung zu Einrichtung. Hinzu 

kommt: Was in einem Bundesland Be-

standteil des Schlüssels ist, wie etwa der 

Soziale Dienst, ist es in einem anderen 

nicht. Das macht eine bundesweite Ver-

gleichbarkeit nicht einfach. 

Diese Unterschiede beruhen zum 

einem darauf, dass es den Vertrags-

parteien in den jeweiligen Bundeslän-

dern obliegt, die Schlüssel über die 

Rahmenverträge nach § 75 SGB XI 

weitgehend selbstständig festzulegen, 

und liegen zum anderen daran, dass et-

liche Länder über sogenannte Korridor-

werte verfügen, und die Einrichtungen 

im Rahmen der P�egesatzverhandlun-

gen „ihren“ Wert innerhalb dieses Kor-

ridors vereinbaren können. Die meisten 

Rahmenverträge in den Bundesländern 

weisen die P�egeschlüssel als Grundlage 

für die Verhandlungen aus.
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Schwachstellen von P�egeschlüsseln

•  Der Pflegeschlüssel bildet nicht den  realen Pflegebedarf ab, sondern pauschaliert als 

Durchschnittsbetrachtung.

•  Der Pflegeschlüssel limitiert indirekt die Pflegeleistungszeit. 

•  Der Pflegeschlüssel ist ein „Brutto-Schlüssel“, weil er auch Urlaub, Fortbildung und 

 Krankheitszeiten umfasst.

• Die Umrechnung der Pflegeschlüssel zum Jahresbeginn 2017 berücksichtigt nicht die 

 veränderten Inhalte des NBI.








